
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich 
die Mitgliedschaft im Sportverein TSG Lübbenau 63 e.V.

für die Veröffentlichung und Verwendung von Vereinsdaten und Mitgliederdaten in Publikationen, in der 
Presse und im Internet.

Die für die Veröffentlichung verantwortlichen Mitarbeiter und der Vorstand sind verpfl ichtet, alle 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes (gemäß Bundesdatenschutzgesetz) zu ergreifen, 
die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-
Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser Datenschutz jedoch nicht umfassend garantiert werden. 
Daher nehmen ich / wir als Verein die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und sind uns 
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Der/die Unterzeichner bestätigen, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt der 
TSG Lübbenau 63 e. V. allgemeine Daten zu veröffentlichen. Ich / Wir sind weiterhin damit einverstanden, 
dass Persönliche Daten auf der Vereinshomepage, in der Presse, im Internet und in Veröffentlichungen 
sowie an Landessportbund, Kreissportbund, Fachverbände, Übungsleiter und Betreuer von mir/uns 
weitergegeben und veröffentlicht werden können. Mir/uns ist bewusst, dass ich / wir die Einwilligung 
jederzeit wiederrufen kann / können.

Mitgliedschaft in welcher Abteilung
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Beitragsordnung (gültig ab 01.01.2026) lt. Beschluss vom 18.11.2025

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pfl ichten der Mitglieder zur 
Entrichtung von Beiträgen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

2. Im Mitgliedsbeitrag sind die Abgaben an den LSB, KSB/TSG enthalten.
3. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 30.03. des laufenden Jahres zu entrichten. 

Anspruchsberechtigte Abteilungen für die „Umlage Kinder und Jugendarbeit“ 
haben bis zum 30.03. des laufenden Jahres, den in der Beitragsordnung festgelegten 
Beitrag, per Überweisung auf das Vereinskonto, in voller Höhe abzurechnen.

4. Der Vereinsaustritt ist nur zum Jahresende möglich und muss zum 30. November 
schriftlich erklärt werden. Es erfolgt keine Rückerstattung der gezahlten Beiträge.

5. Abteilungen können zur Deckung der Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilung 
den Beitragssatz erhöhen. Die Erhebung eines Zusatzbeitrages für den Aufwand 
bei einer Doppelmitgliedschaft liegt in der Verantwortung der Abteilungen. Dieser 
ist den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. Der Vorstand ist 
davon in Kenntnis zu setzen.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag des Vereins beträgt im Jahr: 

Erwachsene          150,00 Euro

Auszubildende, Sozialfälle (Nachweis)      100,00 Euro

Kinder u. Jugendliche ohne Einkommen (über 18 J. mit Nachweis) 70,00 Euro

Darin enthalten sind die Beiträge an den LSB/KSB/TSG 
(Unkosten für die Geschäftsstelle).
Grundlage ist die Mitgliederstatistik des Vorjahres 30.11.

Erwachsene (davon 20,00 Euro Umlage für Kinder u. Jugendliche) 50,00 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre      30,00 Euro

Weitere Gebühren: Aufnahmegebühren      keine

Fördernde Mitglieder (ohne Stimmrecht)     75,00 Euro

Kontodaten zur Überweisung des Mitgliesbeitrages

TSG Lübbenau 63 e.V.
Sparkasse Niederlausitz
IBAN DE20 1805 5000 3040 0015 30
BIC WELADED1OSL
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